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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Maser und Genossen vom 23. Mai 1990, 

Zl. 5581/J-NR/1990 "Dienstzeitregelungder 

tViener Ver.kehrsbetriebe" 

5'1'19IAB 
1990 -07'" 12 

zu 55811J 

!IIst Ihnen diese ungesetzliche Pausen- und Dienstzeitregelung 

der ~Viener Verkehrsbetriebe bekannt?" 

!l1jJerden Sie für eine Verbesserung dieser Si tuation sorgen?" 

darf ich wie folgt Stellung nehmen: 

Eingangs darf ich z~r Klarstellung festhalten. daß~ie 

Erstellung der Dienstzeitregelung für die Wiener Verkehrsbe­

triebe (WVB) nicht in den Kompetenzbereich des Bundesmini­

sterium für Bffentliche Wirtschaft und Verkehr fällt. Mein 

Ressort ist durch das Verkehrs-Arbeitsipspektorat lediglich 

für die Kontrolle der Einhaltungbestehender Dienst~eitreqe-

1 uJNen u. a. auch bei den tViener Verkehrsbetrieben zuständig. 

Grundlage für die Kontrolle der Arbeitszeit des Fahrpersonals 

der I/Hener Verkehrsbetriebe ist die "Diens.t- und Betriebsvor­

schrift fUr die Bediensteten des Schemas I der Besoldungsord­

nung 1967 und des Schemas 111 der Vertragsbedienstetenordnung 

1979 der WienerStadtwerke - Verkehrsbetriebe, erlassen mit 

Beschluß des Stadtsenates vom 8. Jänner 1985, Pr.Zl. 70, in 

der der:;:;ej,t <.;rUltigen Fassung. 
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Dieser Dienst- und Betriebsvorschrift zufolge k8nnen für 

Bedienstete im Fahrdienst (Straßenbahn und Bus) Fahrdienst­

leistungen (Rolldienst) bis zu einem Ausmaß von 2 1/2 Stunden 

(d.s. 150,min und nicht 160 min) ohne Ablösung angeordnet 

werden. 

Nach dieser ununterbrochenen Fahrdienstleistung ist eine 

Pause von mindestens einem Fahrzeugintervall (und nicht 10 

min) einzulegen. 

Eine Wagenkontrolle muß während dieser Pause nicht durchge­

führt werden (hiefür sind andere Zeiten dienstplanmäßig 

vorgesehen) . 

Ich habe daher das Verkehrs-Arbeitsinspektorat angewiesen, zu 

den in der Anfrage dargestellten Uberschreitungen bestehender 

Arbeitszeltvorschriften Erhebungen anzustellen. Allerdings 

sind die Angaben im Motiventeil Ihrer Anfrage nicht auf einen 

konkreten nachprüfbaren Fall bezogen, sondern allgemein 

,gehal ten. 

Es konnte daher sowohl die Verwaltung der Wiener Verkehrsbe­

triebe als auch die Personalvertretung nur generell mit den 

gegenständlichen Daten befaßt werden. 

Beide Institutionen haben dazu Stellung bezogen. 

Als Ergebnis wurde mir berichtet, daß das Verkehrs­

Arbeitsinspektorat ungesetzliche Pausen und Dienstzeitrege­

lungen bei den Wiener Verkehrsbetrieben nicht verifizieren 

konnte. 

v.Jien", am ,10, Juli 1990 

DU{>ndesm' nister 

!«tltt 
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